
bei	 einem	 Freispruch	 ein	 schlechtes	 Gefühl.
Aber	denken	Sie	einfach	an	andere	Zahlen.	Was
wäre,	wenn	durch	den	Tod	des	Jungen	nicht	3
Seeleute	 überlebt	 hätten,	 sondern	 300?	 Ändert
sich	etwas,	wenn	es	30	000	oder	300	000	wären?
Ist	 es	 tatsächlich	 eine	 Frage	 der	 Zahl?	 Das	 ist
kein	 theoretisches,	 sondern	 ein	 sehr	 aktuelles
Problem:	 Stellen	 Sie	 sich	 vor,	 auf	 dem
Flughafen	 Köln/Bonn	 ist	 eine	 Maschine
gestartet.	Ein	Mann	verschafft	sich	Zugang	zum
Cockpit,	er	tötet	Pilot	und	Co-Pilot.	Der	Mann
erklärt	 über	 Funk,	 er	 fliege	 die	 vollgetankte
Maschine	 nach	 Berlin	 und	 lasse	 sie	 auf	 den
Potsdamer	 Platz	 abstürzen.	 Vier	 Abfangjäger
der	 Bundeswehr	 sind	 aufgestiegen.	 Sie	 fliegen
dicht	 neben	 der	 entführten	 Maschine.	 Die
Bundeskanzlerin	ist	evakuiert	worden.	Lässt	die
Bundesregierung	 die	 Maschine	 abschießen,
rettet	 sie	Tausende	unschuldige	Menschen.	 Sie
hat	 sich	 die	 Passagierliste	 geben	 lassen.	 164



Reisende,	 Geschäftsleute	 auf	 dem	 Weg	 nach
Berlin,	 zwei	 schwangere	 Frauen,	 sechs	Kinder,
ein	 Hund.	 Die	 Regierung	 muss	 entscheiden:
Was	 sind	164	gegen	Tausende?	Und	wenn	das
Flugzeug	abstürzt,	würden	den	Reisenden	doch
sowieso	nur	wenige	Minuten	bis	zum	sicheren
Tod	bleiben.	Was	würden	Sie	selbst	tun?

Unser	 Grundgesetz	 beginnt	 mit	 dem	 Satz:
»Die	 Würde	 des	 Menschen	 ist	 unantastbar.«
Das	 ist	 natürlich	 falsch,	 denn	die	Würde	wird
dauernd	 angetastet.	 Es	 soll	 heißen,	 dass	 die
Würde	 nicht	 angetastet	 werden	 darf.	 Der	 Satz
steht	 nicht	 zufällig	 am	 Anfang	 unserer
Verfassung.	 Er	 ist	 ihre	 wichtigste	 Aussage.
Dieser	 erste	 Artikel	 besitzt	 eine
»Ewigkeitsgarantie«,	 das	 heißt,	 er	 kann	 nicht
geändert	werden,	solange	das	Grundgesetz	gilt.
Aber	 was	 ist	 diese	 Würde,	 von	 der	 auch	 die
Politiker	 gern	 reden,	 eigentlich?	 Das
Bundesverfassungsgericht	sagt,	Würde	bedeute,



ein	Mensch	 dürfe	 niemals	 zum	bloßen	Objekt
staatlichen	 Handelns	 gemacht	 werden.	 Aber
was	soll	das	sein:	»ein	bloßes	Objekt	staatlichen
Handelns«?

Die	Idee	geht	auf	Kant	zurück.	Der	Mensch,
sagte	 Kant,	 könne	 sich	 seine	 eigenen
moralischen	 Gesetze	 geben	 und	 nach	 ihnen
handeln,	 das	 unterscheide	 ihn	 von	 allen
anderen	Wesen.	Er	erkenne	die	Welt,	er	könne
über	 sich	 selbst	 nachdenken.	 Deshalb	 sei	 er
Subjekt	und	nicht,	wie	ein	Tier	oder	ein	Stein,
bloßes	 Objekt.	 Kant	 nennt	 ihn,	 den
vernünftigen	 Menschen,	 »Person«,	 dem	 allein
Würde	zukomme.

Schopenhauer	 warf	 Kant	 vor,	 er	 habe	 den
Begriff	 nicht	 hinreichend	 bestimmt.	 Ganz
unrecht	 hat	 er	 damit	wohl	 nicht:	Weshalb	 ein
Wesen,	 das	 sich	 seiner	 selbst	 bewusst	 ist,
»Person«	sein	soll	und	alle	anderen	Lebewesen
nicht,	 erklärt	 Kant	 nicht.	 Ich	 glaube,	 er



brauchte	 keine	 weitere	 Begründung.	 Denn	 ob
wir	 es	 wollen	 oder	 nicht:	 Unser	 gesamtes
Denken	 ist	 tief	 und	 in	 jedem	 Bereich	 vom
Christentum	 beeinflusst.	 Dabei	 ist	 es	 ganz
gleichgültig,	ob	wir	an	einen	Gott	glauben	oder
nicht.	 Das	 Neue	 dieser	 Religion	 war	 ja	 nicht
die	Erschaffung	eines	neuen	Gottes.	Das	Neue
war	 die	 kompromisslose	 Achtung	 des
Mitmenschen.	 Unsere	 Philosophie,	 unsere
Kunst,	unsere	Kultur	 sind	ohne	diese	Achtung
nicht	 vorstellbar.	 Die	 Achtung	 vor	 dem
anderen	Menschen	bedeutet	nichts	anderes,	als
ihn	 zum	 Subjekt	 zu	 machen.	 Die	 Verfassung
geht	 daher	 auch	 weiter,	 als	 Kant	 das	 tat:	 Bei
Kant	 können	 nur	 vernünftige	 Menschen
Personen	 sein	 –	 ein	 Kind	 oder	 ein	 geistig
Behinderter	 fällt	 nicht	 darunter.	 Der
Verfassung	 reicht	 es	 hingegen,	 wenn	 der
Mensch	 ein	Mensch	 ist.	 Schon	 dadurch	 ist	 er
Subjekt	 und	 besitzt	 Würde.	 Wenn	 nun	 über



einen	Menschen	 bestimmt	 wird,	 ohne	 dass	 er
darauf	 Einfluss	 nehmen	 kann,	 wenn	 also	 über
seinen	Kopf	hinweg	entschieden	wird,	wird	er
zum	Objekt.	Und	damit	ist	klar:	Der	Staat	kann
ein	 Leben	 niemals	 gegen	 ein	 anderes	 Leben
aufwiegen.	 Keiner	 kann	wertvoller	 sein	 als	 ein
anderer,	 eben	 weil	 Menschen	 keine
Gegenstände	sind.	Und	das	gilt	auch	für	große
Zahlen.

Ist	das	nur	eine	Idee	der	Professoren	und	der
Philosophen?	 Eine	 Forderung	 der
Verfassungsrichter,	 die	 weit	 weg	 von	 den
Anstrengungen	 unseres	 normalen	 Lebens
entscheiden?	 Nein,	 im	 Gegenteil:	 Stellen	 Sie
sich	 nur	 einmal	 vor,	 was	 passieren	 würde,
wenn	 wir	 ein	 Leben	 gegen	 ein	 anderes
aufrechnen	 dürften:	 Drei	 Patienten	 sind
sterbenskrank.	Dem	einen	fehlt	eine	Niere,	das
Herz	des	zweiten	bleibt	gleich	stehen,	der	dritte
hat	 so	 viel	 Blut	 verloren,	 dass	 auch	 er	 sterben


